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Investitionen in den Investitionen in den 
Straßengüterverkehr in Straßengüterverkehr in 

TschechienTschechien



Vorteile:Vorteile:

Geringe Lohnstückkosten (Fahrpersonal, Geringe Lohnstückkosten (Fahrpersonal, 
Verwaltungspersonal)Verwaltungspersonal)
Diesel, SchmierstoffeDiesel, Schmierstoffe
Kosten der VerwaltungKosten der Verwaltung
SteuernSteuern
EU 15=100;  Beitrittstaaten=63EU 15=100;  Beitrittstaaten=63



Voraussetzungen der Tätigkeit Voraussetzungen der Tätigkeit 
eines Verkehrsunternehmens in eines Verkehrsunternehmens in 

TschechienTschechien

Einschlägige Vorschriften: Nr. 455/91 Einschlägige Vorschriften: Nr. 455/91 
Gewerbegesetz, Gewerbegesetz, 
Durchführungsverordnung zum Durchführungsverordnung zum 
Gewerbegesetz Nr. 469/00, Gewerbegesetz Nr. 469/00, 
Straßenverkehrsgesetz Nr. 111/94, Straßenverkehrsgesetz Nr. 111/94, 
DurchführungsvorschriftenDurchführungsvorschriften



Konzession für den  Konzession für den  
GütertransportverkehrGütertransportverkehr

Allgemeine BedingungenAllgemeine Bedingungen
Besondere Bedingungen: Besondere Bedingungen: 

-- fachliche Befähigung, fachliche Befähigung, 
-- finanzielle Befähigung, finanzielle Befähigung, 
-- guter Ruf, guter Ruf, 
-- Stellungnahme des VerkehrsamtsStellungnahme des Verkehrsamts

Internationaler GüterverkehrInternationaler Güterverkehr
Konzession mindestens 3 Jahre für nationalen   Konzession mindestens 3 Jahre für nationalen   
GüterverkehrGüterverkehr



Beispiele der Anforderungen des Beispiele der Anforderungen des 
Straßenverkehrsgesetzes und Straßenverkehrsgesetzes und 

anderer Vorschriftenanderer Vorschriften
Alter und Praxis der Fahrer im internationalen Alter und Praxis der Fahrer im internationalen 
GüterverkehrGüterverkehr
Firmenbezeichnung auf dem FahrzeugFirmenbezeichnung auf dem Fahrzeug
regelmäßige ärztliche Untersuchungregelmäßige ärztliche Untersuchung
Anmeldepflicht der Zugmaschine beim Anmeldepflicht der Zugmaschine beim 
VerkehrsamtVerkehrsamt
regelmäßige Schulungen der Fahrerregelmäßige Schulungen der Fahrer
AETR AETR –– Abkommen Abkommen –– PflichtenPflichten
TÜV, AbgasuntersuchungTÜV, Abgasuntersuchung



Beispiele der Anforderungen bei Beispiele der Anforderungen bei 
besonderen Transportgüternbesonderen Transportgütern

Gefahrguttransporte Gefahrguttransporte 
(Verordnung Nr. 55/03)(Verordnung Nr. 55/03)
TiertransporteTiertransporte
(Verordnung 193/04)(Verordnung 193/04)



Dauer der Konzessionserteilung  Dauer der Konzessionserteilung  

-- Entscheidung über den Zulassungsantrag Entscheidung über den Zulassungsantrag 
innerhalb von 60 Tagen durch das Gewerbeamtinnerhalb von 60 Tagen durch das Gewerbeamt

-- Konzessionsurkunde binnen 15 Tagen nach Konzessionsurkunde binnen 15 Tagen nach 
Rechtskraft der EntscheidungRechtskraft der Entscheidung

-- Kosten: 2.000 CZKKosten: 2.000 CZK

-- Kosten: EUKosten: EU--Lizenz: 200 CZK, jede Abschrift 50 Lizenz: 200 CZK, jede Abschrift 50 
CZKCZK



Verantwortlicher VertreterVerantwortlicher Vertreter

-- natürliche Person natürliche Person –– AnforderungenAnforderungen
-- Pflicht für jede juristische Person und jede Pflicht für jede juristische Person und jede 

natürliche Person, die nicht die natürliche Person, die nicht die 
Anforderungen an einen verantwortlichen Anforderungen an einen verantwortlichen 
Vertreter erfülltVertreter erfüllt

-- Genehmigung durch Gewerbeamt (Kosten: Genehmigung durch Gewerbeamt (Kosten: 
500 CZK)500 CZK)

-- Frist von 15 Tagen bei Beendigung der Frist von 15 Tagen bei Beendigung der 
Tätigkeit  Tätigkeit  



Kreisgewerbeamt, Gewerbeamt, Kreisgewerbeamt, Gewerbeamt, 
VerkehrsamtVerkehrsamt

Kreisgewerbeamt Kreisgewerbeamt ÚstiÚsti nadnad LabemLabem: : VelkáVelká
HradebniHradebni 3118/48, PLZ 40002, Tel.:+420 3118/48, PLZ 40002, Tel.:+420 
475657111475657111
Gewerbeamt Gewerbeamt ChomutovChomutov: : ZborovskaZborovska 4602, 4602, 
PLZ 430 28, Tel.:+420 474637111PLZ 430 28, Tel.:+420 474637111
Verkehrsamt Verkehrsamt UstiUsti nadnad LabemLabem: Anschrift : Anschrift 
wie Kreisgewerbeamt, Tel.:+420 wie Kreisgewerbeamt, Tel.:+420 
475657111475657111



Gründung einer GmbHGründung einer GmbH

Gesellschafter: 1Gesellschafter: 1--5050
Mindestkapital: 6.250 EUR (200.000 CZK)Mindestkapital: 6.250 EUR (200.000 CZK)
Mindesteinlage: 625 EUR (20.000 CZK)Mindesteinlage: 625 EUR (20.000 CZK)
Haftung: gesamtschuldnerische Haftung Haftung: gesamtschuldnerische Haftung 
der Gesellschafter bis zur Höhe der nicht der Gesellschafter bis zur Höhe der nicht 
erbrachten Einlagen aller Gesellschaftererbrachten Einlagen aller Gesellschafter
Erlöschen der Haftung mit Eintragung der Erlöschen der Haftung mit Eintragung der 
Einbringung in das HRGEinbringung in das HRG



Gründung durch eine Gründungsurkunde Gründung durch eine Gründungsurkunde 
(nur ein Gesellschafter), bei mehreren (nur ein Gesellschafter), bei mehreren 
Gesellschaftern GesellschaftsvertragGesellschaftern Gesellschaftsvertrag
Gesellschaftsvertrag muss dem Antrag auf Gesellschaftsvertrag muss dem Antrag auf 
Konzessionserteilung beigefügt seinKonzessionserteilung beigefügt sein
Entstehung durch Eintragung in das HRGEntstehung durch Eintragung in das HRG
Antrag spätestens innerhalb von 90 Tagen Antrag spätestens innerhalb von 90 Tagen 
nach Zugang der Konzessionnach Zugang der Konzession



Kosten: 1.: Eintragung 5.000 CZK, 2.: Kosten: 1.: Eintragung 5.000 CZK, 2.: 
Änderungen 1.000 CZKÄnderungen 1.000 CZK
Auszug aus dem Handelsregister: 70 CZK Auszug aus dem Handelsregister: 70 CZK 
pro Seitepro Seite
AnwaltsAnwalts-- und Notarkosten  und Notarkosten  
Anschrift des Handelsgerichts: Anschrift des Handelsgerichts: UstiUsti nadnad
LabemLabem: : NarodnihoNarodniho odbojeodboje 1274, PLZ 400 1274, PLZ 400 
92, Tel.: +420 475 247 11192, Tel.: +420 475 247 111



BuchführungsBuchführungs--, Kapitalbeteiligungs, Kapitalbeteiligungs--
und sonstige Vorschriftenund sonstige Vorschriften

-- Handelsgesetzbuch (Nr. 513/91)Handelsgesetzbuch (Nr. 513/91)
GesellschaftsGesellschafts-- und Handelsrechtund Handelsrecht

-- KapitalbeteiligungKapitalbeteiligung
keine Beschränkungenkeine Beschränkungen
Instrumentarium BeherrschungsvertragInstrumentarium Beherrschungsvertrag

-- Buchführungsgesetz (Nr. 563/91, Buchführungsgesetz (Nr. 563/91, 
Durchführungsverordnungen)Durchführungsverordnungen)


